
BAD SALZDETFURTH» Mittwoch, 28. September 2022

Wahlbekanntmachung
1.  Am Sonntag, dem 09. Oktober 2022 findet in Niedersachsen die
    Wahl zum Niedersächsischen Landtag statt. Die Wahl dauert von
    8.00 bis 18.00 Uhr.
2.  Die Stadt Bad Salzdetfurth ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:
    Wahlbezirk 1:    Bodenburg – Evangelisches Gemeindezentrum, Salzdetfurther Straße 3 A
     Wahlbezirk 2:    Bodenburg – Grundschule, Am Bruderstieg 38
     Wahlbezirk 3:    Breinum – Vereinsheim des Musik-Corps, Am Forsthaus 2
     Wahlbezirk 4:    Östrum – Feuerwehrhaus, Kapellenweg 37
     Wahlbezirk 5:    Wehrstedt – Feuerwehrhaus, Ahnepaule 11
     Wahlbezirk 6:    Bad Salzdetfurth – Diakonische Werke, Am Papenberg 34-36
     Wahlbezirk 7:    Bad Salzdetfurth – Kundenzentrum EVI, Bodenburger Str. 55 A
     Wahlbezirk 8:    Bad Salzdetfurth – Gemeindehaus St.-Georg-Kirche, St.-Georgs-Pl. 3
     Wahlbezirk 9:    Bad Salzdetfurth – Soziales Zentrum, Göttingstraße 27
     Wahlbezirk 10:  Bad Salzdetfurth – Sothenbergschule, Am Mühlenbusch 28
     Wahlbezirk 11:  Bad Salzdetfurth – Kurmittelhaus, Raum des Gastes, Unterstraße 87
     Wahlbezirk 12:  Detfurth – Katholisches Pfarrheim, Soltmannstraße 29
     Wahlbezirk 13:  Wesseln – Feuerwehrhaus, Katzhof 2
     Wahlbezirk 14:  Groß Düngen – Feuerwehrtechnische Zentrale, Bahnhofsallee 38
     Wahlbezirk 16:  Heinde – Grundschule, Freiherr-vom-Stein-Str. 10
     Wahlbezirk 17:  Hockeln – Feuerwehrhaus, Schuhstraße 5
     Wahlbezirk 18:  Klein Düngen – Feuerwehrhaus, Florianstraße 2
     Wahlbezirk 19:  Lechstedt – Feuerwehrhaus, Ringstraße 4 A
     Wahlbezirk 20:  Listringen – Feuerwehrhaus, Kleine Straße 1    
    In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
    vom 29.08.2022 bis 18.09.2022 übersandt worden sind, sind der
    Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberech-
    tigten zu wählen haben.
3.  Die Briefwahlvorstände treten am Sonntag, den 09.10.2022 um 15.00
    Uhr im Verwaltungsgebäude des Landkreises Hildesheim, Marie-
    Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim zusammen. 
4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
    bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die 
    wahlberechtigte Person hat zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mit-
    zubringen und ein Personaldokument bereitzuhalten. Sie haben sich 
    auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. Die 
    Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
    Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede wahlberechtigte Person 
    erhält am Wahltag im zuständigen Wahllokal einen amtlichen Stimm-
    zettel ausgehändigt. Jede wahlberechtigte Person hat eine Erststimme
    und eine Zweitstimme.
    Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer:    
    a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der
         Bewerber/Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge
         unter Angabe der Partei, ggf. auch ihre Kurzbezeichnung. Bei
         Bewerber/innen, die nicht für eine Partei auftreten, die Bezeichnung 
         Einzelbewerber/in und rechts von dem Namen jeder Bewerberin/
         jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung.
    b) für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem Druck die
         Bezeichnung der Parteien, ggf. auch ihre Kurzbezeichnung, und
         jeweils die Namen der ersten drei Bewerber/innen der zugelassenen 
         Landeswahlvorschläge und links von der Parteibezeichnung einen 
         Kreis für die Kennzeichnung.
5.  Die wahlberechtigte Person gibt 
     die Erststimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem linken Teil des 
         Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
         Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
         welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll
    und
     die Zweitstimme in der Weise, dass er/sie auf dem rechten Teil
         des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
         Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
         Landesvorschlag sie gelten soll.
    Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person in einer Wahl-
    kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum un-
    beobachtet gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die 
    Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht foto-
    grafiert oder gefilmt werden.
6.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
    folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
    bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
    trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Während der Wahlzeit sind
    in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie
    unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der
    Wähler*innen durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstellungen 
    sowie jede Unterschriftensammlung verboten.
7.  Wähler*innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im
    Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
    a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises
         oder
    b) durch Briefwahl teilnehmen.
    Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Bad Salz-
    detfurth einen amtlichen Stimmzettel und einen amtlichen Wahlbrief-
    umschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in
    verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
    Wahlschein so rechtzeitig dem Landkreis Hildesheim, 31132 Hildes-
    heim übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr
    eingeht. Der Wahlbrief kann auch beim Landkreis Hildesheim abge-
    geben werden.
8.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und per-
    sönlich ausüben.
    Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen
    einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 
    hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
    auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten
    Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
    schränkt. 
    Eine Hilfeleistung ist unzulässig, die unter Einflussnahme erfolgt, die 
    selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberech-
    tigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
    der Hilfsperson besteht. 
    Eine Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
    sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer wählenden Person erlangt
    hat. 
    Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
    herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe 
    bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
    wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung
    der wahlberechtigten Person oder ohne eine geäußerte Wahlentschei-
    dung der wahlberechtigten Person eine Stimme abgibt. Der Versuch
    ist strafbar.
Bad Salzdetfurth, 20.09.2022
Der Bürgermeister
gez. Gryschka

Bad Salzdetfurth, den 23/09/2022

                 Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung des Ortsrates Bad Salzdetfurth statt:
Sitzungstermin:    Mittwoch, 05.10.2022, 19:00 Uhr
Raum, Ort:            Rathaus, Sitzungssaal, Ebene 4, 
                              Oberstraße 6, 31162 Bad Salzdetfurth
Bitte beachten Sie die aktuellen Beschränkungen aufgrund der
Covid-19-Pandemie.
Tagesordnung:
TOP 1       Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
                 der Tagesordnung
TOP 2       Einwohnerfragen
TOP 3       Genehmigung von Niederschriften
TOP 3.1    Genehmigung der Niederschrift vom 10.03.2022
TOP 3.2    Genehmigung der Niederschrift vom 12.07.2022
TOP 4       Bericht über die Ausführung der gefassten Beschlüsse 
                 aus der vorgenannten Niederschrift
TOP 5       Pilotprojekt Starkregen - Mitwirkung der Ortsräte
                 Vorlage: 2022/095/IV
TOP 6       Volkstrauertag 2022 und Kranzniederlegung
TOP 7       Spende Männergesangverein
TOP 8       Marktplatz im Herbst
TOP 9       Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbaum
TOP 10     Pflasterung vom Containerplatz
TOP 11      Mitteilungen und Anfragen
Gez. Gryschka

Bad Salzdetfurth, den 21/09/2022

                 Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung des Ortsrates Breinum statt:
Sitzungstermin:    Donnerstag, 06.10.2022, 19:00 Uhr
Raum, Ort:            Vereinsheim des Musik-Corps Breinum, 
                              Am Forsthaus 2, 31162 Bad Salzdetfurth
Bitte beachten Sie die aktuellen Beschränkungen aufgrund der
Covid-19-Pandemie.
Tagesordnung:
TOP 1       Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
                 der Tagesordnung
TOP 2       Einwohnerfragen
TOP 3       Genehmigung der Niederschrift vom 14.07.2022
TOP 4       Bericht über die Ausführung der gefassten Beschlüsse 
                 aus der vorgenannten Niederschrift
TOP 5       Sanierungsbedarf anm Toilettencontainer im Schulwald
TOP 6       Straßenbeleuchtung, Beratung über Brenndauer aus 
                 Energiespargründen
TOP 7       Dorfgemeinschaftshaus Breinum aktuelle Info’s zum Neubau
TOP 8       Pilotprojekt Starkregen - Mitwirkung der Ortsräte
                 Vorlage: 2022/095/IV
TOP 9       Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle
TOP 10     Sachstandsbericht über die Arbeiten am Wasserbehälter 
                 Breinum durch die Stadtwerke der Stadt Bad Salzdetfurth
                 über die Reparatur des Zaunes
                  über die Entsorgung Treppenstufen
                  über ein Grundstückskaufangebot für einen Nachbarn (Zuwegung)
TOP 11      Volkstrauertag in der Kirche und am Ehrenmal
TOP 12     Planung Seniorenweihnachtsfeier 27.11.2022
TOP 13     Mitteilungen und Anfragen                 
Gez. Gryschka

Absage vom 
Nahversorger

Heinde – Schon ein wenig ent-
täuscht sind die Heinder Orts-
ratsmitglieder über die Nach-
richt, dass das Unternehmen
My Enso kein Interesse daran
hat, in Heinde ein Lebensmit-
telgeschäft auf Basis einer Ge-
nossenschaft zu eröffnen. Die
Heinder waren überzeugt da-
von, dass das Konzept für sie
perfekt passen würde. Im Fo-
kus des Nahversorgers stehen
Ortschaften bis zu 5000 Ein-
wohnern. Der stellvertretende
Ortsbürgermeister Markus
Behme hat mit der Firma in
den vergangenen Wochen
verhandelt. „Leider sind die
Gespräche für uns nicht posi-
tiv verlaufen“, berichtete
Behme während der Ortsrats-
sitzung. Viele Punkte hätten
zwar dafür gesprochen, einige
allerdings auch dagegen. „Die
Entfernung bis zum nächsten
Einkaufsmarkt muss mindes-
tens fünf Kilometer betragen.
Das ist eine Vorgabe von My
Enso, über die auch nicht ver-
handelt werden kann. Wir lie-
gen mit Edeka in Groß Dün-
gen ganz klar darunter“,
erläuterte der Stellvertreter.
Dieser Punkt allein sei schon
ein Ko-Kriterium gewesen. Da-
mit sei das Thema My Enso
abgeschlossen. Trotz der Ab-
sage hat der Ortsrat ein gro-
ßes Interesse daran, einen
Nahversorger in den Ort zu
holen. Vielleicht liegt die Lö-
sung gar nicht so weit ent-
fernt. Die Inhaberin des „Läd-
chens“, Anja Katz, hat
durchaus Interesse daran, ihr
Sortiment um eine Auswahl
an Lebensmitteln zu erwei-
tern. Es gibt dabei nur ein Pro-
blem zu lösen. Es fehlen dafür
die passenden Räume. Orts-
bürgermeister Kai Schwetje
bittet die Bevölkerung um
Hinweise, ob es vielleicht
nicht doch irgendwo eine Flä-
che für den Verkauf gibt. Da-
bei äußerte er einen Gedan-
ken, der vielleicht gar nicht
so abwegig ist. Im Blick hat er

das Feuerwehrhaus, das ja
nach dem Umzug der Brand-
schützer in ihr neues Domizil
einmal leer stehen wird. Zum
geplanten Neubau kündigte
Schwetje zeitnah neue Infor-
mationen an. 
In Sachen Neubaugebiet

gibt es keine neuen Erkennt-
nisse. Die Verwaltung gibt
keine Stellungnahme zu den
Verhandlungen mit den Ei-
gentümern der Flächen ab.
Der Ortsrat hat die Hoffnung,
dass in diesem Jahr noch eine
richtungsweisende Informa-
tion erfolgt. „Es war zunächst
überhaupt schwierig, mit den
Grundstückseigentümern in
die Verhandlungen einzustei-
gen. Es tut sich aber etwas“,
so Schwetje. Über 70 Bauwil-
lige hatten ihr Interesse an ei-
nem Grundstück in Heinde
bekundet. „Allerdings sind die
Rahmenbedingungen durch
höhere Zinsen und Material-
knappheit nicht besser gewor-
den“, betonte der Ortsbürger-
meister. Markus Behme
berichtete über den Besuch
der Verkehrskommission im
Juni. Es wird in Kürze im Be-
reich der Grundschule eine
Hol- und Bringzone durch
Schilder markiert. In dem Zu-
sammenhang werden die Be-
reiche der eingeschränkten
Halteverbote neu festgelegt.
Im Kurvenbereich zur Schul-
straße kommen Markierun-
gen auf den Asphalt, damit
der Kurvenbereich frei für die
Busse ist. Ortsbürgermeister
Schwetje richtete den Appell
an die Eltern, dass vor der
Schule bis zur Schulstraße
nicht geparkt wird. Er bittet
die Eltern darum, ein paar
Meter mehr in Kauf zu neh-
men. Ziel ist es, die Verkehrs-
situation vor der Schule und
dem Kindergarten zu entlas-
ten. „Die Schilder sind be-
stellt. Sie werden nach der Lie-
ferung aufgestellt“, teilte dazu
Fachbereichsleiterin Marion
Schnelle auf Anfrage mit.    mi

ORTSRAT HEINDE

Ortsrat fordert Nachbesserung
Groß Düngener Gremium beschäftigt sich mit Lärmaktionsplan der Stadt

Groß Düngen – Bei der Fort-
schreibung des Lärmaktions-
plans für die Stadt Bad Salz-
detfurth legen die Groß
Düngener großen Wert da-
rauf, dass in dem Papier die
unmittelbaren Auswirkungen
durch die Landesstraße 492
berücksichtigt werden. „Die
Straße Richtung Heinde
wurde bisher überhaupt nicht
genannt. Das kann bei 6000
bis 8000 Fahrzeugen am Tag
plus dem Schwerlastverkehr
ja wohl nicht sein“, erklärte
Ortsbürgermeisterin Aloisia
Bonnke während der Ortsrats-
sitzung. Außerdem fordert
der Ortsrat, dass in dem Plan
der Bahnverkehr, insbeson-
dere die Linie von Hannover
nach Bad Harzburg, aufge-
führt wird. Voraussetzungen
sind dafür 30 000 Zugbewe-
gungen im Jahr. „Es sind defi-
nitiv mehr“, ist Bonnke si-
cher. Die Ortsratsmitglieder
freuen sich darüber, dass der
Spielplatz in der Professor-Hil-
lebrand-Straße bald wieder
zum Toben einlädt. „Sämtli-
che Spielgeräte wurden er-
neuert. Die Arbeiten laufen
gerade. Viel Platz haben wir
dort ja nicht. Es gibt ein neues
Kombi-Spielgerät und auch

eine Nestschaukel“, berich-
tete Bonnke. Ein großes Pro-
blem in der Vergangenheit,
abgesehen vom Zustand der
in die Jahre gekommenen Ge-
räte, sei die Hygiene auf dem
Spielplatz gewesen. Vor allem
Katzen hätten den Sand als
Toilette benutzt. Es ist ge-
plant, stattdessen Spezialkies
zu verwenden. „Damit ist das
Problem gelöst. Die Mehrkos-
ten werden durch Spenden
aus der Bevölkerung getra-
gen“, so die Ortsbürgermeis-
terin. Aloisia Bonnke rechnet
damit, dass der Spielplatz An-
fang Oktober eingeweiht wer-
den kann. Ab sofort bietet das

Bahnhofsgebäude wieder
Schutz für wartende Bahn-
gäste. „Mehrere Jahre war es
verschlossen. Die Frage zu
den Gründen ließ sich nicht
definitiv klären“, informierte
Bonnke. In Kürze steht der
Wartebereich allen von 5 bis
21.30 Uhr wieder zur Verfü-
gung. „Gerade bei schlechtem
Wetter ist es doch wichtig, im
Trockenen auf den Zug war-
ten zu können“, so die Orts-
bürgermeisterin. Der Ortsrat
kritisierte die Verkehrskom-
mission dafür, dass sie sich
nicht vor Ort über die Situa-
tion an der Kreuzung in Rich-
tung Heinde informiert hat.

Weil es dort vor kurzer Zeit
einen Unfall mit einem Fahr-
radfahrer gegeben hat, for-
dern die Kommunalpolitiker
eine erneute Prüfung.  
Überraschend für alle kün-

digte Mark Busche an dem
Abend an, dass es für ihn die
letzte Ortsratssitzung gewe-
sen ist. Als Grund führte der
CDU-Mann den großen zeitli-
chen Aufwand im Rahmen
seiner Tätigkeit im Stadtrat
an. Ihm galt an dem Abend
ein besonderer Dank für seine
Mitarbeit in den vergangenen
Jahren. Voraussichtlich rückt
Mathias Henning für Busche
in den Ortsrat nach. mi

Künftig ist das Bahnhofsgebäude in Groß Düngen für Wartende wieder geöffnet.      FOTO: VOLLMER


